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Anschlussvereinbarung zwischen

Firma
Name
     

Strasse, Nr.
     

PLZ, Ort
     

(nachstehend „Arbeitgeber“ genannt) 

und der
SKMU Sammelstiftung BVG der KMU (nachstehend „Stiftung“ genannt)

1.
Anschluss an die Stiftung

1.1
Der Arbeitgeber schliesst sich gemäss Art. 5 der Stiftungsurkunde per       an die Stiftung an.

1.2 
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG (Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) und seiner Ausführungsbestimmungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber der der Stiftung angeschlossenen Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen durch Gewährung von Leistungen in den Fällen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben und im Rahmen des Stiftungszweckes Ermessensleistungen gewähren.

1.3 
Die Stiftung errichtet für jeden angeschlossenen Arbeitgeber ein Vorsorgewerk. Art und Umfang der versicherten Leistungen und Beiträge gehen aus dem Vorsorgereglement des entsprechenden Vorsorgewerkes hervor.

1.4
Die Stiftung wählt im Auftrag des Arbeitgebers die 


Valiant Bank

als Partner für das Inkasso der Beiträge und die Anlage der Vorsorgegelder.

1.5 
Im Falle einer Vertragsübernahme wird dem Vorsorgewerk als Vorsorgevermögen derjenige Betrag gutgeschrieben, der von der früheren Vorsorgeeinrichtung effektiv überwiesen wird. Allfällige Beitragsausstände gegenüber früheren Vorsorgeeinrichtungen werden von der Stiftung nicht übernommen. 

2.
Pflichten des Arbeitgebers

2.1
Die Pflichten des Arbeitgebers sind in Artikel 7 des Organisations- und Verwaltungsreglements aufgeführt.

2.2
Der Arbeitgeber haftet gegenüber der Stiftung für den Schaden, den er ihr durch die Verletzung seiner Pflichten verursacht. Ferner verpflichtet er sich diejenigen Mittel in das Vorsorgewerk einzuschiessen, die erforderlich sind, um Deckungslücken (wegen Anlageverlusten oder aus anderen Gründen) auszugleichen und damit die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen sicherzustellen. Die Stiftung schuldet ausschliesslich die reglementarischen Leistungen, welche aufgrund der dem Vorsorgewerk des Arbeitgebers gutgeschriebenen Vermögensteile sowie der durch die Versicherungsgesellschaft aufgrund des Versicherungsvertrags gedeckten Leistungen erbracht werden. Weitergehende Ansprüche an das Vermögen der Stiftung sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
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3.
Dauer der Anschlussvereinbarung

3.1
Die Anschlussvereinbarung gilt dann als zustande gekommen, wenn sie von beiden Parteien rechtsgültig unterzeichnet ist und wenn der Arbeitgeber der Stiftung die gemäss Artikel 7 des Organisations- und Verwaltungsreglementes notwendigen Angaben und Unterlagen zugestellt hat. 
Die Anschlussvereinbarung ist für die Dauer von 5 Kalenderjahren abgeschlossen, wobei angebrochene Jahre nicht mitgerechnet werden. Wird sie nicht mindestens 6 Monate vor Ablauf gekündigt, so verlängert sie sich bei gleichbleibenden Kündigungsfristen jeweils um ein Jahr.

3.2
Ist der Arbeitgeber mit der Zahlung der Beiträge mehr als 3 Monate im Verzug oder zahlungsunfähig geworden oder hat er seine Pflichten gemäss Artikel 7 des Organisations- und Verwaltungsreglementes aus eigenem Verschulden verletzt, kann die Stiftung diese Anschlussvereinbarung vor Ablauf der Vertragsdauer vorzeitig und fristlos auflösen. Die Auflösung der Anschlussvereinbarung wird der Aufsichtsbehörde sowie der zuständigen Ausgleichskasse der AHV gemeldet. 
3.3 
Die Auflösung des Anschlusses an die Stiftung und der Wiederanschluss an eine neue Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber erfolgt im Einvernehmen mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung. 

3.4
Die Auflösung der Anschlussvereinbarung hat den Vorgaben und den Modalitäten gemäss Art. 53e BVG zu folgen. Dabei gilt namentlich bei der Auflösung der Anschlussvereinbarung durch den Arbeitgeber oder die Vorsorgeeinrichtung, dass sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung zu einigen haben. Kommt keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung und die Anschlussvereinbarung bleibt bezüglich der Rentenbezüger weiter bestehen. Grundsätzlich werden bei Auflösung durch den Arbeitgeber sämtliche Pflichten gegenüber den versicherten Personen und den Rentenbezügern der neuen Vorsorgeeinrichtung übertragen.

4. 
Stiftungsurkunde, Organisations-undVerwaltungsreglement  und Vorsorgereglement


Im übrigen gelten für alle Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und der Stiftung aus dieser Vereinbarung die Stiftungsurkunde, das Organisations- und Verwaltungsreglement und das Vorsorgereglement der Stiftung. Sie bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Anschlussvereinbarung. Der Arbeitgeber bestätigt, dass er die Stiftungsurkunde, das Organisations- und Verwaltungsreglement und das Vorsorgereglement erhalten hat und mit deren Inhalt einverstanden ist.


Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers
SKMU Sammelstiftung BVG der KMU 

     
Ort, Datum
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